
Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein «Vorort» • Union suisse du commerce et de l'industrie • Unione svizzera di commercio e d'industria

EDITORIAL

Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
Höhere Abgaben wofür?
Dass die von Bundesrat und Parlament vorgeschlagene LSVA 
den Gütertransport au f der Strasse stärker belasten würde als die 
heute geltende pauschale Schwerverkehrsabgabe, war schon am
20.2.1994 klar, als Volk und Stände dieser leistungsabhängigen 
Abgabe m it 67,1% der Ja-Stimmen klar den Vorzug gaben. 
Viele Stimmbürger verbinden ihre Zustimmung m it der Hoffnung, 
dass der Schwerverkehr die von ihm verursachten Kosten decken 
und einen wichtigen Beitrag für die Verlagerung auf die Schiene 
übernehmen soll.

Die Erträge der LSVA dienen der NEAT, die einen Teil des Schwer
verkehrs von der Strasse übernimmt, aber auch dem Projekt Bahn 
2000, m it welchem unser während Jahrzehnten vernachlässigtes 
Schienennetz den heutigen Bedürfnissen angepasst werden soll. 
Einen Drittel des Ertrags erhalten die Kantone für ihre Aufwendun
gen zugunsten des Strassenverkehrs. Ohne diesen Zuschuss sind 
viele Kantone finanziell überfordert, ih r Strassennetz angemessen zu 
unterhalten, geschweige denn die dringend notwendigen Ausbau
ten vorzunehmen. Die LSVA dient som it der Verbesserung der 
gesamten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, nicht nur der Schiene, 
sondern auch der Strasse, die, vom Schwerverkehr entlastet, dafür 
eine Abgabe erbringen soll.

Selbstverständlich ist die LSVA kein Freipass, den Schwerverkehr 
beliebig als Fiksalquelle beizuziehen. Das Gesetz verpflichtet den 
Bundesrat, bei der Festlegung der LSVA auf die binnenwirtschaftli
che Situation und auf die m it der EU ausgehandelte fiskalische Be
lastung des Transitverkehrs Rücksicht zu nehmen. Dem trägt der 
Bundesrat Rechnung, indem er sich im  Jahre 2001 m it einem redu
zierten Ansatz von 1,6 Rp. pro tkm begnügt und au f die Höchst
ansätze von 2,5 Rp. bzw. 3 Rp. bei 40-Tönnern pro tkm bis au f weite
res verzichtet.

Fairerweise müssten die ASTAG und ih r nahestehende Kreise von 
diesen Ansätzen ausgehen und unhaltbare Übertreibungen, bei
spielsweise die Behauptung, die LSVA koste jeden schweizerischen 
Haushalt 500 Fr. pro Jahr, zurücknehmen. Dass solche Zahlen um 
mehr als das Zehnfache übertrieben sind, war schon im Zeitpunkt 
ihrer Verlautbarung erkennbar.

Übertreibungen dieser A rt werden der LSVA nicht gerecht. Ebenso
wenig wie die unzimperliche Suche nach LSVA-Gegnern über alle 
Grenzen.

Kurt Moser, D irektor

Für die leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe

Verkehrspolitische Gesamtschau notwendig

ln der Dezember-Session 1997 haben die Eidgenössischen Räte 
das Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerver
kehrsabgabe (LSVA) verabschiedet. Gegen dieses Gesetz ist 
unter Führung der ASTAG das Referendum ergriffen worden, 
wom it das Volk zu entscheiden hat. Die Abstimmung wird am 
27.9.1998 stattfinden.

Mit dieser Vorlage werden wichtige Weichen gestellt für das 
Schicksal der bilateralen Verhandlungen sowie der Finanzierung 
der Eisenbahn-Grossprojekte. Die Bedeutung der Abstimmung 
geht damit weit über die Schwerverkehrsabgabe hinaus. Der 
Vorort ist überzeugt, dass die mit der LSVA verbundenen Vor
teile die Nachteile einer massvollen Belastung des Lastwagen
verkehrs weit mehr als aufwiegen.

Die LSVA muss im  Rahmen der 
b ilateralen Verhandlungen m it 
dem  Dossier Landverkehr, dem 
Bau der NEAT sow ie innenpo
litisch m it der Um setzung des 
A lpenschutzartikels gew ich te t 
und beurte ilt werden.

■ In Bezug au f den Landver
kehr ve rp flich te t sich die 
Schweiz in den bilateralen 
Verhandlungen, ab dem  Jah
re 2005 die G ew ich ts lim i
te fü r  Lastwagen von 28 t 
a u f 4 0 t zu erhöhen. Diese 
Erhöhung der Tonnage ent
spricht e iner w irtsch a ftli
chen, letztlich auch öko log i
schen N otw endigkeit, liegt 
doch die Nutzlast eines 
40-Tönners bei praktisch 
gleichen Im m issionen 50% - 
60% über derjenigen des 
28-Tönners. Die Erhöhung 
der G ew ichts lim ite  ist in der

Ö ffentlichkeit a llerd ings w e
nig populär, w e il eine w e ite 
re Zunahm e des Schw erver
kehrs befürchtet w ird . M it 
der LSVA w ird  eine flankie
rende M assnahm e geschaf
fen, um einer zusätzlichen 
Belastung unserer Strassen 
m it Lastwagen en tgegen
zusteuern. Die LSVA steht 
som it in e inem  engen Zu
sam m enhang m it der Ein
füh rung  der 40-Tonnen-Lim i- 
te; ohne sie wäre in der 
Ö ffentlichkeit eine breite 
Akzeptanz der G ew ichtser
höhung kaum zu erreichen.

Die Schweiz hat sich bereits 
im  Transitabkom m en m it der 
EU  von 1992 zum Bau der 
NEAT verp flich te t. Diese Ver-
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pflich tung w ird  in den bilate
ralen Verhandlungen erneu
ert. Ohne eine durch die 
LSVA finanzie ll gesicherte 
NEAT w ürde die Schweiz 
w ortb rüch ig . Das w ürde 
n icht nur die bilateralen Ver
handlungen blockieren oder 
sogar torpedieren, sondern 
auch den G oodw ill der EU, 
auf den unser Land in zuneh
m endem  Masse angewiesen 
ist, über Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte hinaus belasten.

■ Die Schweiz braucht die 
NEAT aber auch aus ure i
genstem  Interesse. M it einer 
Flachbahn durch die A lpen  
erhalten w ir  den Anschluss 
an das rasch wachsende 
Schnellbahnnetz nördlich 
und südlich der A lpen; nur 
so ist die Schweiz in der 
Lage, ihre S tellung als Ver
kehrsdrehscheibe im Herzen 
Europas zum eigenen Vorteil 
zu nutzen und zu wahren.

■ Die Erträge der LSVA kom 
men nicht nur der NEAT, 
sondern auch dem  Projekt 
Bahn 2000 zugut, m it 
welchem  unser w ährend 
Jahrzehnten vernachlässig
tes Schienennetz den heuti
gen Bedürfnissen angepasst 
w ird . Einen Dritte l des 
Ertrags erhalten die Kantone  
fü r ihre A ufw endungen 
zugunsten des Strassen- 
verkehrs. Ohne diesen Zu
schuss sind vie le Kantone 
finanzie ll überfordert, ihr 
Strassennetz angemessen 
zu unterhalten, geschweige 
denn die dringend no tw en
digen Ausbauten vorzuneh
men. Die LSVA d ien t dam it 
der Verbesserung der ge
sam ten Verkehrsinfrastruk

tur, nicht nur der Schiene, 
sondern auch der Strasse.

■ Volk und  Stände haben 
der E in führung einer le i
stungsabhängigen Schwer- 
verkehrsabgabe  bereits am
20.2.1994 m it 67,1% Ja- 
S tim m en zugestim m t. Som it 
geht es in der heutigen A us
einandersetzung gar nicht 
m ehr um Ja oder Nein zu 
dieser Abgabe, sondern nur 
noch um deren Höhe. Eine 
m assvo lle  Besteuerung des 
Schwerverkehrs ist aus 
vo lksw irtscha ftlichen Über
legungen ein w ichtiges 
Anliegen. Deshalb verlangt 
die im  Gesetz verankerte 
F lex ib ilitä t vom  Bundesrat, 
dass er bei der Festlegung 
der LSVA sow oh l auf die m it 
der EU auszuhandelnde 
fiskalische Belastung des 
Transitverkehrs als auch auf 
die b innenw irtscha ftliche 
S itua tion gebührend Rück
sicht n im m t. Das Gesetz 
sieht in Art. 8 Abs. 1 fü r  die 
LSVA einen Rahmen von 
0,6 Rp. bis 2,5 Rp./tkm resp. 
3 Rp. bei der E in führung 
der 40-Tönner vor. Der Bun
desrat sieht deshalb fü r das 
Jahr 20 0 7 n ich t den M ax i
malsatz, sondern eine be
deutend tiefere Belastung  
von 1,6 Rp. t/km  vor; fü r sau
bere Lastwagen w ird  ein  
noch tie fe re r Ansatz gelten.

m  Es ist nicht zu verkennen, 
dass die LSVA die Strassen- 
transporte  verteuert und 
dass die Kunden m it höhe
ren Kosten rechnen müssen. 
Dies fä llt in der heutigen 
S itua tion besonders ins 
Gewicht. G le ichwohl bedür
fen die V erkehrsinvestitio

nen einer sichern Finanzie
rung. Zudem  feh len echte 
A lte rnativen zur LSVA, bei 
denen auch die auslän
dischen Lastwagen einen 
angem essenen Beitrag an 
die Infrastrukturkosten er
bringen.

■ Der Vorort ist überzeugt, 
dass die m it der LSVA 
verbundenen Vorteile die 
Nachteile einer m assvollen 
Belastung des Lastwagen
verkehrs m ehr als au fw ie
gen. Nam entlich dürfen 
die direkten Vorteile der 
40-t-Fahrzeuge fü r  den Stras- 
sentransport n icht über
sehen werden: W egfall des 
Um lads vom  ausländischen 
40-Tönner auf 28-Tönner 
an der Grenze, 50% bis 
60% höhere Nutzlast des 
40-Tönners gegenüber dem 
28-Tönner. Die von den Geg
nern der LSVA ins Feld ge
füh rte  M ehrbelastung geht 
von den m axim al m öglichen 
Ansätzen aus, verkennt die 
Beiträge der ausländischen 
Lastwagen und berücksich
tig t die Vorte ile der erhöhten 
G ew ichts lim ite  nicht. Daraus 
resultieren unrealistische Be
lastungen. So ist die Be
hauptung, die LSVA koste 
den Durchschnittshaushalt 
500 Fr. pro Jahr, w e it über
trieben. Berechnungen haben 
gezeigt, dass die Belastun
gen zwischen 10 und max. 
50 Fr. pro Haushalt liegen 
werden.

Für den Vorort hat die Verbesse
rung des W irtschaftsstandorts 
Schweiz seit eh und je  vo r
rangige Bedeutung. Im Falle 
der LSVA muss man sich den 
Zweck der Abgabe, aber auch

das Fehlen von A lternativen vor 
Augen halten. Die Bedeutung 
der A bstim m ung über die LSVA 
geht w e it über die Schwer- 
verkehrsabgabe hinaus; sie ist 
eine W eichenste llung fü r die 
b ilateralen Verhandlungen und 
unser zukünftiges Verhältnis zu 
Europa.

Aus diesen G ründen em p fieh lt 
der Vorort, in der Volks 
abs tim m ung  der LSVA zuzu
s tim m en . ■
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